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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw., vertreten durch WT, vom 

15. Oktober 2002 gegen den Bescheid des Finanzamtes für den 21. und 22. Bezirk vom 

25. September 2002 betreffend Energieabgabenvergütung für den Zeitraum 1996 bis 2001 

entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Die Bw hat mit Schreiben vom 9.1.2002 und 27.2.2002 beim Finanzamt den Antrag auf Rück-

vergütung der Energieabgabenvergütung gemäß Energieabgabenvergütungsgesetz für die 

Jahre 1996 bis 2001 (iHv in Summe Euro 167.039,59) gestellt. 

Der Antrag wurde vom Finanzamt mit Bescheid vom 25.9.2002 abgewiesen. Der Bescheid 

wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die Europäische Kommission das Energie-

abgabenvergütungsgesetz für den Zeitraum vom 1.6.1996 bis zum 31.12.2001 als staatliche 

Beihilfe genehmigt habe. Damit sei für diesen Zeitraum das Energieabgabenvergütungsgesetz 

in der Fassung, wie es vom Nationalrat beschlossen worden sei (einschließlich der 

Einschränkung auf Produktionsbetriebe), anzuwenden. Dies bedeute, dass Anträge von 

Dienstleistungsunternehmen für den Zeitraum vor dem 1.1.2002 abzuweisen seien. Ein 

Anspruch auf Vergütung bestünde gem § 2 Energieabgabenvergütungsgesetz nur für 

Betriebe, deren Schwerpunkt nachweislich in der Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter 

bestünde. Gemäß § 3 Energieabgabenvergütungsgesetz bestünde weiters kein Anspruch auf 



Seite 2 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Vergütung insoweit als das Erdgas oder die elektrische Energie für die Erzeugung von Wärme, 

Dampf oder Warmwasser verwendet werde, ausgenommen unmittelbar für den Pro-

duktionsprozess. 

Gegen diesen Bescheid erhob die Bw Berufung. Begründend wurde im Wesentlichen ausge-

führt, dass die Bw elektrische Energie (diene als Antriebsenergie) und Erdgas für die Erzeu-

gung von Wärme, Dampf und Warmwasser unmittelbar für einen Produktionsprozess ver-

wende und daher eine Rückvergütung der Energieabgaben zustünde. Sollte dessen unge-

achtet die Abgabenbehörde zweiter Instanz der Meinung sein, dass ein Dienstleistungsunter-

nehmen vorliege, werde die Meinung vertreten, dass die Ungleichbehandlung von Dienst-

leistungsbetrieben und Produktionsbetrieben gegen den Gleichheitssatz verstoße. 

Die Berufung wurde ohne Erlassung einer Berufungsvorentscheidung der Abgabenbehörde 

zweiter Instanz vorgelegt. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Die Bw betreibt eine Wäscherei und Putzerei (waschen, putzen, färben, trocknen, bügeln...) in 

Wien. Die Bw verwendet das Erdgas und die elektrische Energie für die Erzeugung von 

Wärme, Dampf und Warmwasser nicht unmittelbar für einen Produktionsprozess. Die Energie 

(elektrische, Erdgas) wird vielmehr praktisch ausschließlich für das Gewerbe der Wäscherei 

verwendet. Es handelt sich somit um ein Unternehmen, dessen Schwerpunkt nicht in der Her-

stellung körperlicher Wirtschaftsgüter liegt, sondern vielmehr um einen Dienstleistungsbetrieb. 

Die Ausübung des Gewerbes einer Wäscherei und Wäschebüglerei ist den im Finanzamtsakt 

aufliegenden gewerberechtlichen Bescheiden, den vorliegenden Jahresabschlüssen und 

Steuererklärungen zu entnehmen. Körperliche Wirtschaftsgüter werden in einer Putzerei... 

nicht schwerpunktmäßig hergestellt. Ein sonstiger Produktionsprozess für den unmittelbar die 

elektrische Energie bzw das Erdgas verwendet wird kann nicht festgestellt werden. Die Bw 

führt im Firmenbriefkopf selbst die Bezeichnung "Wäscherei Putzerei Dienstleistungen für 

Industrie, Sanitätsbereich, Hotellerie, Gastronomie". 

Nach § 2 EnAbgVergG besteht ein Anspruch auf Vergütung nur für Betriebe, deren Schwer-

punkt nachweislich in der Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter besteht. Demnach wird 

über Antrag des Vergütungsberechtigten je Kalender(Wirtschafts-)jahr der Betrag vergütet, 

der den in § 1 EnAbgVergG genannten Anteil am Nettoproduktionswert übersteigt. 

Gem § 3 EnAbgVergG besteht kein Anspruch auf Vergütung ua insoweit als das Erdgas oder 

die elektrische Energie für die Erzeugung von Wärme, Dampf oder Warmwasser verwendet 

wird, ausgenommen unmittelbar für einen Produktionsprozess. 
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Der EuGH hat mit Urteil vom 8.11.2001, Rs C-143/99, "Adria-Wien Pipeline", festgestellt, dass 

die Vergütung von Energieabgaben an Produktionsbetriebe eine staatliche Beihilfe darstellt, 

die aber von den österreichischen Behörden nicht der Europäischen Kommission zur Geneh-

migung vorgelegt worden war. Der VfGH hob danach Entscheidungen auf, mit denen Dienst-

leistungsbetrieben die Vergütung für 1996 bis 2001 versagt worden war. 

Die Europäische Kommission stellte am 22.5.2002 nachträglich fest, dass es sich bei der 

österreichischen Regelung um eine staatliche Beihilfe handle. 

Nachdem Anträge von Dienstleistungsbetrieben auf Vergütung für den Zeitraum 1999 bis 

2001 abgewiesen worden waren, sah der daraufhin angerufene VfGH infolge der rückwirken-

den Genehmigung der Vergütung nunmehr keine Rechtsverletzung im Ausschluss von 

Dienstleistungsbetrieben mehr und verwies die Rechtssache an den VwGH. Dieser beantragte 

mit Beschluss vom 12.8.2004 ein Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH. 

Mit Urteil vom 5.10.2006 in der Rechtssache Rs C-368/04 kam der EuGH zu dem Schluss, im 

Zeitraum 1996 bis 2001 habe die ursprüngliche Beihilfenregelung eine nicht notifizierte Bei-

hilfenregelung dargestellt. Österreich hätte nach dem Urteil "Adria-Wien Pipeline" die Beihilfe 

rückfordern müssen. Die nachträgliche Genehmigung der Beihilfe durch die Kommission im 

Jahr 2002 habe nach ständiger Rechtsprechung des EuGH die Rechtslage nicht verändert. 

Eine Entscheidung der Europäischen Kommission, mit der eine nicht angemeldete Beihilfe für 

mit dem gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werde, habe nicht die Heilung der ungültigen 

Durchführungsmaßnahme zur Folge. Nationale Gerichte könnten - je nach Einzelfall - veran-

lasst sein, die Wiedereinziehung einer rechtswidrigen Beihilfe anzuordnen. Das nationale 

Gericht müsse dabei vermeiden, eine Maßnahme zu treffen, die lediglich zu einer Ausweitung 

des Kreises der Beihilfenempfänger führen würde. 

Mit Erkenntnis vom 20.11.2006, 2007/17/0157 und 0158 hat der VwGH unter Verweis auf 

obige EuGH-Entscheidung ausgesprochen, dass die Energieabgabenvergütung auch den 

antragstellenden Dienstleistungsunternehmen nicht gewährt werden könne, weil das Gemein-

schaftsrecht dem nationalen Recht vorgehe und dies rechtswidrigerweise zu einer Ausweitung 

des Kreises der Beihilfenempfänger führen würde. 

Da somit die nach nationalem Recht geregelte Energieabgabenvergütung für die Jahre 1996 

bis 2001 gegen Gemeinschaftsrecht verstößt und daher rechtswidrig ist, steht diese ohnehin 

weder Produktionsbetrieben noch Dienstleistungsbetrieben zu. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Wien, am 16. April 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


